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monachi d.Marcelli sub libertatis privilegio videntur consistere. Seit
dem wird auch Resbach, zuerst 659 in Pard. Nr. 333, als solches
Musterkloster angeführt.

Es ist schwer zu sagen, welches das älteste derartige bischöf
lich e Privilegium ist, da die auf uns gekommenen zumeist später
Überarbeitungen erfahren haben und die Echtheit derselben vielfach
und mit Recht bestritten worden ist 1 ). Unbedenklich, wenn auch

sprachlich emendirt, ist die Urkunde des Rischofs Burgundofaro für
Resbach, Pard. Nr. 275, a. 636. Gegen die Mitte des VII. Jahrhun
derts wird die Privilegienertheilung durch Bischöfe häufiger. Da
heisst es z. B. in Pard. Nr. 333: sed et in bis provinciis plura alia

regalia monasteria tarn antiquiore tempore quam nuper constructa a
pontificibus in quorum territoriis condita sunt gratia religionis et

 caritatis privilegia acceperunt. Und dass sich bereits ein bestimmter
Inbegriff von Rechten, welche durch Privilegien ertheilt oder
gesichert wurden, herausgebildet hatte, beweist nicht allein jene
Berufung auf Norm bietende Klöster, sondern auch Wendungen wie
in Pard. Nr. 344 a. 662: sub ea ut diximus libertate sicut plurima

monasteria et monachi ibidem consistentes. In der Regel sind es die
Mönche welche den Diöcesanbischof um Ausstellung eines Privilegs
und andere Bischöfe um Bürgschaft für dasselbe durch ihre Unter

schrift angehen (Pard. Nr. 333, 335 u. a.); in anderen Fällen (Pard.
Nr. 345, 355) sind es die Stifter der Klöster. Ja nun geschah es

dass diejenigen, welche ihr Gut der Kirche für den speciellen Zweck
 der Gründung von Klöstern schenkten, es gleich zur Bedingung
machten, dass der Bischof das ihm sonst zustehende Dispositions
recht nicht aüsüben solle 3 ). In dem ersten Testamente des Abtes

Widerad für Flavigny (Pard. Nr. 514) finden wir ganz dieselben
Bestimmungen, wie sonst in bischöflichen Privilegien; dass sie aber
erst durch den Consens des Diöcesanbischofs Giltigkeit erlangten,
ergibt sich aus dem zweiten Testamente desselben (Pard. Nr. 587).
Dem entsprechen die Formeln für Fundationsurkuuden Roziere 571,
572 (Marculf2, 1 und Baluze maior. 37): im jener wird bestimmt,
dass das Kloster bestehen soll remofa pontificum simulque ecclesia-
sticorum omnium oflficialium potestate, und die Bischöfe werden

*) Siehe Pard. Nr. 172, 226 u. a. und die Anmerkungen dazu.
2 ) Roth ß eneficialwesen 272. — Montag 2, 225.


